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I. Zum Inhalt der Entschließung

Mit der Entschließung soll die Bundesregierung aufgefordert werden, ein inter-

disziplinäres Forschungsgutachten in Auftrag zu geben, das sich mit Verbrei-

tung, Ursachen und Wirkungen der von Menschen mit Behinderung wahrge-

nommenen Stigmatisierung und den einstellungsbedingten Barrieren in der Ge-

sellschaft auseinandersetzt. Das Gutachten soll insbesondere die Datenlage ver-

bessern und analysieren, Handlungsoptionen aufzeigen und Empfehlungen aus-

sprechen. Insbesondere sollen dabei folgende Punkte in den Blick genommen 

werden:

- die derzeitige Bezeichnung des Schwerbehindertenausweises und alternati-

ve Benennungsmöglichkeiten; 

- Alternativen zur Vorzeigepflicht des Schwerbehindertenausweises im öf-

fentlichen Personenverkehr bei Ausübung einer Freifahrtberechtigung, wie 

etwa die Einführung eines Anspruchs gegen die Verkehrsunternehmen auf 

Ausstellung eines regulären Dauertickets im Umfang der Freifahrtberechti-

gung; 

- Strategien und Maßnahmen die den Grad an Autonomie und Selbstbestim-

mung im Leben von Menschen mit Behinderung erhöhen sollen und es 

ihnen ermöglichen, ihre Interessen eigenmächtig, selbstverantwortlich und 

selbstbestimmt zu vertreten; 

- Ansätze zur Steigerung der Wertschätzung von Menschen mit Behinderung 

in der Gesellschaft.  
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Anschließend soll dem Bundesrat zu den Ergebnissen zu berichtet werden, um 

dann gemeinsam mit den Ländern in einen fachlichen Dialog zur Umsetzung 

konkreter Maßnahmen zu treten. 

Anlass für diesen Entschließungsantrag sind unter anderem die Initiativen in 

verschiedenen Ländern, mit denen sich betroffene Menschen für eine Umbe-

nennung des Schwerbehindertenausweises einsetzen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, der 

Ausschuss für Frauen und Jugend und der Kulturausschuss empfehlen dem 

Bundesrat, die Entschließung zu fassen.


